
D
ienst- und Firmenfahrzeuge 
optimal zu versichern, ist ei-
ne knifflige Aufgabe für Fuhr-

parkbetreiber. Sie müssen ihre indivi-
duellen Risiken genau analysieren 
und auf dieser Basis die notwendigen 
Bausteine des Flottenversicherungs-
vertrages erarbeiten. Deshalb werden 
je nach Anforderungen des Fuhrparks 
auch individuelle Versicherungskon-
zepte und Rahmenverträge zwischen 
Versicherungsnehmer und Versiche-
rer erarbeitet. Es gibt jedoch einige 
wesentliche Klauseln, die der Fuhr-
parkbetreiber zu seinem Schutz in 
den Vertragsbeziehungen stets klar 
festhalten sollte.

Wesentliche 
allgemeine Klauseln
Ein Fokus muss sich in den Verhand-
lungen explizit auf den Part der versi-
cherten Fahrzeuge richten. Hier sollte 
jeder Fuhrparkleiter darauf achten, 
dass alle eigenen und geleasten zulas-
sungs- und versicherungspflichtigen 
Fahrzeuge inklusive Anhänger und 
Auflieger eingeschlossen sind. Hinter-
grund ist, dass gewisse Fahrzeuge – 
beispielsweise sogenannte Fun-Fahr-
zeuge – regelmäßig ausgenommen 
werden. Die Aufzählung der Aus-
schlüsse sollte daher sorgfältig durch-
gelesen und auf ihre Vereinbarkeit mit 
dem individuellen Bedarf geprüft wer-
den. Auch auf bestimmte Wertgren-
zen, die standardisiert ausgeschlossen 
werden, muss geachtet 
und gegebenenfalls 
nachverhandelt wer-
den. Schließlich zeigt 
die Praxis, dass der Ver-
sicherungsschutz unter 
anderem für hochwertige Geschäfts-
führerfahrzeuge schnell an seine 
Grenzen stößt.

Der Versicherungsbeginn respek-
tive vorläufige Versicherungsschutz 
ist ebenfalls ein Thema, dem Auf-
merksamkeit geschenkt werden muss. 
Denn als Versicherungsbeginn wird 
zwar grundsätzlich immer ein kon-
kretes Datum vertraglich vereinbart. 

Im Bereich der Kfz-Versicherung ist 
dem eigentlichen Hauptvertrag aber 
meist ein Vertrag über die vorläufige 
Deckung vorgelagert. Entscheidend 

hierbei ist nun, dass der 
Versicherungsschutz 
bereits vor Beginn des 
(Haupt-)Versicherungs-
vertrages mit dem Zeit-
punkt der sogenannten 

Gefahrtragung durch den Versiche-
rungsnehmer beziehungsweise mit 
Übergang der Sachgefahr auf den Ver-
sicherungsnehmer beginnt. Gerade 
im Firmenbereich ist dies wichtig, 
weil neue Fahrzeuge nicht immer un-
mittelbar zugelassen, sondern erst 
noch mit roten Kennzeichen abgeholt 
werden und damit das Risiko schon 
übernommen ist.

Daneben gibt es weitere elemen-
tare Bedingungswerke und Klauseln. 
Eine davon ist die sogenannte Verse-
hensklausel. Sie sollte Standard in je-
dem Rahmenvertrag sein. Denn sie 
schützt davor, dass gewisse „verse-
hentliche“ Verletzungen von Oblie-
genheiten, z. B. die umgehende Scha-
densanzeige gegenüber dem Versicherer 
oder Gefahrenerhöhungen, zur Leis-
tungsfreiheit des Versicherers führen. 
Für den Fall von Gefahrenerhöhungen 
behält sich der Versicherer in der Re-
gel zwar eine Prämiennachberech-
nung vor und die Versehensklausel 
kann sich auf bestimmte Risiken be-
schränken. Gleichzeitig ist damit aber 
der Versicherungsschutz für diese 
sonst deckungslosen Risiken gegeben 
– sofern der Versicherungsnehmer das 

Weichen richtig stellen
Im Flottengeschäft sind die Tarife und Bedingungen in den Rahmenverträgen mit dem 

Kfz-Versicherer frei verhandelbar. Für Fuhrparkbetreiber empfiehlt es sich dennoch, stets 

mehrere wesentliche Eckpfeiler zu verankern. Denn der Teufel steckt im Detail. 

Schutz für 
teure Fahrzeuge 
stößt schnell an 

Grenzen. 
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Versäumnis dem Versicherer, nach 
Bewusstwerden, unverzüglich meldet. 
Prinzipiell versteht man unter Ver-
sehen: Verletzungen von Vertrags-
bestimmungen, Gesetzen, Verord-
nungen oder Ähnlichem, wenn und 
soweit diese wider Willen oder Wis-
sen des Versicherungsnehmers, seiner 
gesetzlichen Vertreter oder Repräsen-
tanten begangen wurden.

An diesem Punkt knüpft auch ei-
ne wichtige Sondervereinbarung spe-
ziell zum Schutz des Fuhrparkleiters 
an: die sogenannte Repräsentanten-
klausel. Sie schließt Ansprüche aus 
Schadenfällen, die der Versicherungs-
nehmer, seine gesetzlichen Vertreter, 
Prokuristen oder selbstständigen Lei-
ter von Zweigniederlassungen, Erfül-
lungsgehilfen oder auch andere Per-
sonen des Versicherungsnehmers 
vorsätzlich oder grob fahrlässig her-
beigeführt haben, aus. Flottenbetrei-
ber sollten die Repräsentantenklausel 
in jedem Fall in den Vertrag aufneh-
men und dabei genau auf die Formu-

lierung und abschlie-
ßende Aufzählung der 
Repräsentanten achten, 
um sich vom Haftungs-
risiko zu befreien.

Eine andere große 
Gefahr beseitigt der 
Flottenbetreiber mit ei-
ner Klausel, die den 
Verzicht auf den Ein-
wand der groben Fahr-
lässigkeit beinhaltet. 
Der Versicherer kann 
sich damit im Falle der 
groben Fahrlässigkeit 
nicht mehr leistungsfrei 
stellen. Diese Regelung 
ist im Flottengeschäft 
von den Versicherern 
inzwischen zwar über-
wiegend in die Verträge 
aufgenommen. Den-
noch sollte sich der 

Versicherungsnehmer unbedingt über 
diesen Baustein und dessen Inhalt 
Gewissheit verschaffen.

Wichtige besondere Klauseln
Die allgemeinen Klauseln, die sich auf 
den gesamten Vertrag erstrecken, sind 
aber nur ein Ausschnitt des Vertrags-
konstruktes. Darüber hinaus gilt es, 
auch Besonderheiten bei den einzel-
nen zu versichernden Risiken zu be-
achten, die für Flotten richtungswei-
send sein können.

Eine Besonderheit besteht in der 
Kfz-Haftungspflichtversicherung, 
wenn sich die Halter bzw. Eigentümer-
eigenschaften überschneiden, sprich, 
wenn sich zwischen zwei Fahrzeugen 
aus dem Fuhrpark ein Unfall ereignet. 
In diesem Fall sind die Kfz-Haft-
pflichtversicherungen nicht eintritts-
pflichtig. Dies hat die Folge, dass der 
Fuhrparkbetreiber die Schäden an 
beiden Fahrzeugen selbst tragen muss. 
Es sei denn, er schließt 
eine Zusatzklausel im 
Vertrag ein, welche die 
Versicherung der soge-
nannten Eigenschäden 
umfasst. Diese Zusatz-
klausel sollte sich ausdrücklich auch 
auf Sachschadenansprüche des Versi-
cherungsnehmers gegen mitver si-
cherte Personen wegen der Be schädi-
gung oder Zerstörung eines Fir-
menwagens infolge einer Kollision 
mit einem anderen Fahrzeug des Ver-
sicherungsnehmers erstrecken. Wird 
diese Klausel vereinbart, enthält sie 
jedoch entweder einen Ausschluss für 
„Betriebs- und Firmengrundstücke“ 
oder eine Einschränkung für „Kolli-
sionen im öffentlichen Verkehrs-
raum“. Deshalb ist Genauigkeit und 
Ermittlung des eigenen Bedarfs hier 
ratsam. Auch ein Entgegenkommen 
mit Selbstbeteiligungen kann in die-
sem Punkt die Verhandlung mit dem 
Versicherer erleichtern.

Während die Kfz-Haftungspflicht-
versicherung ansonsten keine wei-
teren Besonderheiten aufweist, ist der 
Kasko-Schutz im Flottenbereich ein 
modular aufgebaute System, das indi-
viduell verhandelt wird. Hierbei sollte 

die sogenannte GAP-Versicherung 
(engl. Gap = Lücke) bei Leasingfahr-
zeugen in keinem Rahmenvertrag feh-
len. Diese schützt den Leasingnehmer 
vor Risiken bei Totalschäden oder 
Diebstahl des geleasten Fahrzeugs. 
Der Fuhrpark kann damit vor erheb-
lichen finanziellen Einbußen ge-
schützt werden. Etwaige Finanzie-
rungs- und Abmeldekosten sowie 
mögliche Nachforderungen der Lea-

singgesellschaft, weil 
Sie mehr als die verein-
barten Kilometer ge-
fahren sind, werden da-
mit allerdings nicht 
ersetzt. Wichtig ist au-

ßerdem: Die GAP-Versicherung greift 
im Regelfall nur bei der Finanzie-
rungsform Leasing und nicht beim 
Kauf oder der Kreditfinanzierung.

Finanzielle 
Einflussgrößen festlegen
Speziell aus finanzieller Sicht sind für 
den Fuhrpark außerdem folgende 
Klauseln wichtig, die es taktisch ge-
schickt zu verhandeln gilt: erstens, die 
Mehrwertklausel. Sie regelt den Ver-
zicht auf die Erhebung von Mehr-
wertzuschlägen für Sonder- und Zu-
satzausstattungen in der Kaskoversi-
cherung. Verantwortliche sollten auf 
die Grenze achten, bis zu welchem 
Wert die Fahrzeug- und Zubehörtei-
len beitragsfrei mitversichert sind und 
dass diese nicht jedes Mal vorab ge-
meldet werden müssen.

Der zweite wesentliche Eckpunkt 
ist die Beitragsanpassung. Diese er-
folgt je nach Schadenquote (= Quoti-
ent Schadenaufwand zu gebuchten 
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Jahresnettobeträgen) für das Folge-
jahr. Hier müssen unbedingt die pro-
zentualen Angaben 
verglichen werden, ab 
denen sich der Versi-
cherer eine Sanierung 
des Fuhrparks vorbe-
hält. Ein Bonus-Malus-
modell kann hier zudem die Möglich-
keit schaffen, die Kosten des Risikos 
nachhaltig zugunsten des Flottenbe-
treibers zu verändern.

Als dritter Aspekt ist die Gewinn-
beteiligung zu nennen. Sie regelt die 
Beteiligung des Versicherungsneh-
mers am Nettoüberschuss des Versi-
cherungsunternehmens. Das bedeu-

tet, Flottenkunden werden über eine 
Regelung am Gewinn des Unterneh-
mens am positiven Schadenverlauf 
beteiligt. Aufgrund der vielfältigen 
Angebotspalette der Versicherungs-
unternehmen müssen die Rechen-
wege und ihre Auswirkungen bei ei-
ner Gewinnbeteiligung aber genau 
beleuchtet werden.

Eine weitere Klausel sollte die 
Modalitäten für den Schadenrück-
kauf klären. Diese besagt, dass Einzel-
verträge trotz Schaden als schadenfrei 
gelten können, wenn der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherungsge-
ber den Schaden freiwillig bis zu 
einem bestimmten festgelegten Ter-
min des Folgejahres erstattet. 

Eine solche Regelung ist für die 
Modelle zur Beitragsanpassung (Bo-
nus-Malus) wichtig, da Fuhrparkbe-
treiber damit durchaus noch aktiv auf 

die Prämienentwick-
lung positiv Einfluss 
nehmen können. Dabei 
müssen auch nicht 
zwingend hohe Kosten 
entstehen. Schon Ver-

einbarungen über kleinere Schaden-
rückkäufe können eine überproporti-
onal große Wirkung erzielen. 

Last but not least sollte die salva-
torische Klausel in keinem Vertrag 
fehlen. Denn damit vereinbaren Ver-
sicherungsnehmer und Versicherer, 
dass der Vertrag im Ganzen gültig 
bleiben soll, auch wenn einzelne Re-

gelungen ganz oder teilweise ungültig 
sind. Generell ist es zwar so, dass be-
reits per Gesetz der Restvertrag weiter 
gültig ist und für zum Teil unwirksame 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
die gesetzlichen Bestimmungen in 
Kraft treten. Eine salvatorischen Klau-
sel ist dennoch bedeutsam, weil sie 
die Klausel für die vom Gesetz abwei-
chende Zuweisung der sogenannten 
Darlegungs- und Beweislast regelt. 
Diese trifft mit einer salvatorischen 
Klausel dann denjenigen, der entge-
gen dieser Erhaltensklausel den Ver-
trag als ganzen für unwirksam hält.
 I N K A  P I C H L E R  Af  

Beitragsanpassung 
nach Schadenquote 

muss genau 
geprüft werden.
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Wichtige Klauseln im Überblick
In den Rahmenverträgen sollten grundsätzlich 

folgende Sachverhalte bzw. bestimmte Klauseln 

geklärt sein:

• die Wertgrenze für versicherte Fahrzeuge

• der Versicherungsschutz ab Gefahrtragung 

• die sogenannte Versehensklausel

• Repräsentantenklausel

• Klausel zum Verzicht auf den Einwand 

    der groben Fahrlässigkeit

• Klausel zum Schutz bei sogenannten  

    Eigenschäden

• GAP-Deckung

• Mehrwertklausel

• die Beitragsanpassung mit Fokus auf  

    das Bonus-Malus-System

• die Gewinnbeteiligung

• die Klausel zur Regelung der Modalitäten  

    für den Schadenrückkauf

• sowie die salvatorische Klausel
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